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CHECKLISTE | KOMMUNALE SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT

Checkliste Förderantrag
Bundesförderung (KPC) und Landesförderung Tirol — Schritt für Schritt zum Förderbescheid.

Stand: April 2026 · Grundlage: FRL kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2022 (Novelle ab 1.1.2026), FRL SWW
T 2018

1 Vor der Einreichung — Grundlagen klären

Projekttyp und Förderfähigkeit

■ Projekttyp festlegen: Wasserversorgung (WVA) oder Abwasserentsorgung (ABA)

■ Bei Sanierung: Anlage muss mind. 40 Jahre alt sein (ab 1.1.2026)

■ Förderwerber: Gemeinde, Verband, Kommunalunternehmen oder Genossenschaft

Leitungsinformationssystem (LIS) — neues Mindestkriterium ab 2026

■ LIS für alle Leitungen älter als 5 Jahre vorhanden

■ Geringfügigkeitsgrenze: Netze unter 10.000 lfm ausgenommen

■ Getrennte Betrachtung möglich: LIS-Trinkwasser, LIS-Niederschlagswasser, LIS-Schmutz-/Mischwasser

Das LIS muss nur den für die Reinvestition relevanten Bereich abdecken.

Reinvestitionsplan (bei Sanierungen)

■ Reinvestitionsplan gemäß § 3 Abs. 19 der FRL erstellt

■ Plan erfüllt die normierten Mindestkriterien

■ Zustandserhebung der bestehenden Anlage dokumentiert

2 Technische Unterlagen vorbereiten

■ Technischer Bericht mit Projektbeschreibung und Dimensionierung

■ Lage- und Höhenpläne, Detailpläne

■ Hydraulische Berechnungen / Nachweis

■ Kostenschätzung (förderfähige vs. nicht förderfähige Kosten getrennt)

■ Wasserrechtliche, naturschutzrechtliche Genehmigungen

■ Grundverfügbarkeit / Zustimmungserklärungen Grundeigentümer

■ Bei WVA: Wasserrechtliche Bewilligung Quellfassung/Brunnen

■ Bei ABA: Kläranlagenanschluss / Reinigungsnachweis

3 Förderantrag einreichen

Bundesförderung (KPC)

■ Einreichung über www.meinefoerderung.at

■ Gemeindespezifischen Fördersatz prüfen (jährliche Aktualisierung bis Ende Sept.)

■ Fördersatz WVA: bis zu 25 % der förderfähigen Kosten (gemeindeabhängig)
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■ Fördersatz ABA: bis zu 40 % der förderfähigen Kosten (gemeindeabhängig)

■ Projekt vor Baubeginn einreichen — nachträgliche Anträge nicht möglich

Die aktuellen Fördersätze je Gemeinde werden jährlich vom BML veröffentlicht und sind auf der KPC-Website abrufbar.

Landesförderung Tirol

■ Prüfen, ob Projekt zusätzlich durch das Land Tirol gefördert wird

■ Landesförderung ergänzt die Bundesförderung (additive Förderquoten)

■ Abwicklung über das Amt der Tiroler Landesregierung

■ Anforderungen und Fristen des Landes separat prüfen

Bundes- und Landesförderung können kombiniert werden. Die Konditionen sind projektabhängig.

4 Während der Bauphase

■ Vergabeverfahren ordnungsgemäß durchgeführt und dokumentiert

■ Örtliche Bauaufsicht bestellt

■ Bautagebuch geführt

■ Rechnungen geprüft — förderfähige Kosten getrennt erfasst

■ Bei Förderung über € 75.000: Bautafel aufgestellt (Vorlage auf KPC-Website)

■ Änderungen gegenüber dem Förderantrag unverzüglich gemeldet

5 Förderungsabrechnung und Abschluss

■ Endabrechnung über www.meinefoerderung.at eingereicht

■ Schlussrechnung mit Aufstellung förderfähiger Kosten

■ Verwendungsnachweis mit Zahlungsbelegen

■ Bestandspläne / Dokumentation erstellt

■ Übergabe- / Inbetriebnahmeprotokoll vorhanden

■ Auszahlung erfolgt in Teilbeträgen durch die KPC

Übersicht: Förderfähige Maßnahmen

Wasserversorgung (WVA)

● Quellfassungen, Brunnen, Wassererfassung

● Wasserspeicherung (Hochbehälter, Tiefbehälter)

● Wasserverteilung (Leitungsnetze, Drucksteigerungen)

● Wasseraufbereitung

● Sanierung bestehender Anlagen (ab Alter 40 Jahre)

Abwasserentsorgung (ABA)

● Abwasserableitung (Schmutz-/Mischwasserkanäle)

● Abwasserreinigung (Kläranlagen)

● Pumpwerke, Speicherkanäle, Schlammbehandlung
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● Sanierung bestehender Anlagen (ab Alter 40 Jahre)

Zusätzlich förderfähig

● Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen

● Lokale Niederschlagswasserbewirtschaftung

● Erstellung eines digitalen Leitungsinformationssystems (LIS)

● Benchmarking

Diese Checkliste dient als Orientierungshilfe und ersetzt nicht die individuelle fachliche Beratung. Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die
jeweils geltenden Förderungsrichtlinien des Bundes und des Landes Tirol.
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